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Optimierung der institutionellen Ver:
Suchtbereich tiber die interkantonale

In der Schweiz gibt es
zur Zeit etwa 170
Einrichtungen der

stationaren Suchtthe-

rapie, welche je nach-
dem unterschiedlichen
kantonalen Departe-
menten zugeordnet
sind, oder in der Ver-
antwortung der Ge-
meinden stehen. In
den letzten 6 Jahren
mussten rund 40 die-
ser Institutionen ihre

Tlren schliessen, zahl-

reiche weitere sind in

arger finanzieller Be-
drangnis und wissen
nicht, wie lange sie ihr
Angebot noch auf-
rechterhalten konnen.

EVA WIESENDANGER*

Die finanzielle Guillotine droht dabei
auch wabhllos jene zu treffen, welche
ihre fachlichen, qualitativen und be-
triebswirtschaftlichen Hausaufgaben

* Eva Wiesendanger, lic.en psych., Wiss. Adjunktion,
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen
(SODK), SODK, Eigerplatz 5, Postfach 459, 3000
Bern 14, Tel. 31 371 04 29 Fax: 031 371 17 41 Email:
e.wiesendanger@sodk-cdas-cdos.ch
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erfillt haben, nun aber dem Vakuum
zum Opfer fallen, welches durch den
finanziellen Riickzug der Invalidenver-
sicherung entstanden ist.

Tatsache ist: der stationdre Suchtthe-
rapiebereich entwickelt sich stindig
weiter. Die professionellen Institutio-
nen stecken viel Wissen und Ressour-
cen in die Bereitstellung von zielgrup-
penspezifischen Angeboten, welche
dem sich in den letzten Jahren stark
veranderten Bedarf Rechnung tragen.
Dies hat seinen Preis — welcher ohne
grundlegende Leistungs- und Quali-
tatsstandards kaum mehr kontrolliert
und entsprechend uber- bzw. unterbo-
ten werden kann. Es liegt aber weder
im Interesse der Menschen, welche ei-
nen Ausstieg aus ihrer Sucht anstreben,
noch in demjenigen der kantonalen
Sozialpolitik, die Sdule der Therapie
und Rehabilitation zu einem Luxusgut
oder im Gegenteil zu einem Ausverkauf
der billigsten Plitze verkommen zu las-
sen.

Suche nach Lésungen

Bereits als sich 1998 die Krise abzu-
zeichnen begann, suchten Bund und
Kantone in intensiver Zusammenarbeit
nach Losungen, um die bis anhin er-
folgreiche drogenpolitische Strategie
auch im stationdren Bereich weiter-
zufithren. Der Bund war bereit, fiir
die Dauer des Ubergangs zu einem
nachhaltigen interkantonalen Finanzie-
rungsmodell kompensatorische Gelder
zu sprechen. Die Kantone und die Kon-
ferenz der kantonalen SozialdirektorIn-
nen (SODK) ihrerseits haben mit ihrer
Mitarbeit an der Modellentwicklung
und im Rahmen von Pilotprojekten die
Bereitschaft gezeigt, eine gesamtschwei-
zerische Losung zu verwirklichen.

Wenn sich auch schlussendlich ein ge-
samtschweizerisches Finanzierungs-
modell nicht durchgesetzt hat, so wer-
den in ihrer Zielsetzung vergleichbare

Modelle nun auf der regionalen Ebe-
ne erarbeitet und umgesetzt. In den
letzten Jahren sind wichtige Instrumen-
te entwickelt worden, welche im Rah-
men dieser regionalen Modelle heute
schon unmittelbar eingesetzt werden
konnen:

¢ Einheitliche Leistungsbeschreibung
und eine auf tiberpriifbare und ver-
gleichbare Leistungen aufbauende
Beschreibungsmethodik;

e Verfeinerung der bei den Institutio-
nen erhobenen Leistungsprofile
nach regionalen Kriterien;

¢ Qualitatssicherungssystem fiir den
stationdren Suchtbereich (QuaThe-
DA);

e Statistiken und Auswertungsberich-
te (Kosten der Institutionen nach
Kanton und Region, KlientInnen-
Bewegungen zwischen den verschie-
denen Regionen resp. Kantonen,
Online-Belegungssituation in Echt-
zeit u.a.m.);

e Schulung und Unterstiitzung der
Personen, die die Online-Instrumen-
te und Indikationshilfen anwenden
mochten;

e In Erarbeitung sind zusitzlich ver-
schiedene Indikationshilfen fur die
sach- und fachgerechte Platzierung.

Interkantonale Verein-
barungen

Im Vergleich zu anderen Institutionen
des Sozialbereichs stehen also fiir die
stationdren Suchteinrichtungen die
wichtigsten fachlichen Grundlagen fiir
die interkantonale Zusammenarbeit
bereit. Dies ist zwar unabdingbar, aber
nicht hinreichend. Mit dem Rickzug
der Invaliden Versicherung (IV), und
mit der Einfithrung der NFA (Neuge-
staltung des Finanzausgleichs, welche
im November 2004 zur Abstimmung
gelangt) wird die bis anhin bestehen-
de «Bundesklammer» wegfallen, und
die Kantone fiir die gesamtschweizeri-
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sche Zusammenarbeit im Bereich der
sozialen Institutionen zustandig sein’.
Dass es hierfiir formalisierter Verein-
barungen bedarf, liegt auf der Hand:
die Planung im Bereich der sozialen
Einrichtungen muss zwar der Bedarfs-
entwicklung laufend Rechnung tragen,
vertrigt aber kurzfristige Richtungs-
wechsel schlecht. Es braucht minimale
Verbindlichkeiten und Vereinbarun-
gen, auf welche sich die Kantone und
die platzierenden Stellen verlassen kon-
nen.

Das Instrument der interkantonalen
Vereinbarungen ist im Sozialbereich
nicht neu. So hat sich die Interkanto-
nale Heimvereinbarung zu den sozia-
len Einrichtungen (IHV), welche seit
1987 in Kraft ist, generell bewahrt.
Diese war urspriinglich primir auf die
interkantonale Lastenabgeltung ausge-
richtet (zwischen Kantonen, die Ein-
richtungen betreiben und Kantonen,
die diese benutzten); mittlerweile ist
aber das Bediirfnis nach einer erwei-
terten Zusammenarbeit iiber blosse
Zahlungsfragen hinaus gewachsen.
Stichworte dazu sind etwa die Ermog-
lichung einer interkantonalen Planung,
die Einfithrung einer systematischen
Qualititsverbesserung und -kontrolle
und die Aufnahme von neuen Heim-
kategorien in die Vereinbarung.

Die IHV wurde deshalb einer grund-
legenden Revision unterzogen. Die
Leistungsabgeltungs- und -abrech-
nungsverfahren wurden den heutigen
Anforderungen angepasst, und die
Qualitatsanforderungen vermehrt in
den Vordergrund geriickt. Eine wich-
tige Neuerung bestand darin, die Be-
reiche «stationdre Suchteinrichtungen»
und «externe Sonderschulen» aufzu-
nehmen. Zusitzlich wurde der Verein-
barung ein klarer, rechtlicher Status als
interkantonales Konkordat verpasst
und ein neuer Name: aus der IHV wird
die Interkantonale Vereinbarung fur
soziale Einrichtungen (IVSE).
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Die IVSE (Interkantonale Vereinbarung fir
soziale Einrichtungen) wurde von der
SODK 2002 verabschiedet und das Bei-
trittsverfahren der Kantone eroffnet (par-
allel dazu auch das Kiindigungsverfahren
zur bisherigen IHV (Interkantonale Heim-
vereinbarung). Der IVSE beigetreten sind
bisher 6 Kantone, in 5 Kantonen lauft das
Verfahren. Einige weitere Kantone haben
miindlich tiber den Verfahrensbeginn ori-
entiert.

Wir hoffen, dass bis Ende 2004 ge-
niigend Beitritte vorliegen, um die Ver-
einbarung 2005 in Kraft zu setzen.
Verfahrenstechnisch ist der Beitritts-

prozess nicht zu unterschatzen: je nach
Kanton muss die Unterzeichnung eines
interkantonalen Vertrags vom Parla-
ment oder vom Volk bestatigt werden.
Wihrenddem beispielsweise in Basel-
Stadt ein Regierungsbeschluss geniigt,
muss das Geschift in Fribourg vor
das Parlament, und in Graubiinden
braucht es eine Volksabstimmung. Der
Veranschaulichung halber sei daran
erinnert, dass es drei Jahre brauchte,
bis das Beitrittsverfahren zur damali-
gen [HV in 13 Kantonen abgeschlossen
werden und die Vereinbarung in Kraft
treten konnte (1984 — 1987) — heute
sind nun immerhin 24 der 26 Kanto-
ne dabei.
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Bereich C = stationare
Suchtherapieeinrichtungen

Die Kantone konnen jeder der in
der Vereinbarung IVSE aufgefiihrten
Heimkategorien einzeln beitreten (Be-
reich A = Kinder- und Jugendheime;
Bereich B = Einrichtungen fur Erwach-
sene; Bereich C = stationdre Suchthe-
rapieeinrichtungen; Bereich D = ex-
terne Sonderschulen). Die bisherigen
Riickmeldungen aus den Kantonen zei-
gen, dass der Beitritt zum Bereich C
nicht ohne weiteres vollzogen wird.
Dies mag unter anderem damit zu-
sammenhingen, dass erst Ende 2003
definitiv ersichtlich wurde, dass das Fi-
nanzierungsmodell FiSu nicht gesamt-
schweizerisch eingefithrt wird. Dane-
ben schlagt sich vielleicht auch der
Trend zu ambulanten Angeboten nie-
der, oder die Tatsache, dass einige Kan-
tone den stationdren Suchtbereich an
die Gemeinden delegiert haben.

Aus Sicht der SODK jedoch ist die
Aufnahme der stationdren Suchtthera-
pie in die IVSE ein zentraler Schritt in
Richtung Konsolidierung eines fach-
lich und qualitativ angemessenen An-
gebots in diesem Bereich?. Denn gera-
de fiir spezialisierte Angebote mit einer
vergleichsweise kleinen Klientel muss
das Einzugsgebiet gross abgesteckt,
und den BenutzerInnen tiber die Kan-
tons- und Regionsgrenzen hinaus der
Zugang zu dem ihren Bediirfnissen
entsprechenden Therapieangebot ge-
wihrt werden. Auch aus therapeuti-

scher Sicht kann eine geographische
Distanz zwischen der Therapieeinrich-
tung und dem bisherigen Lebensraum
angezeigt sein. Damit diese fachlich
begriindete Triage tatsichlich umge-
setzt werden kann und nicht an admi-
nistrativen Hiirden scheitert, braucht
es jedoch ein moglichst unkomplizier-
tes Platzierungsverfahren unter den
Kantonen im Rahmen einer Vereinba-
rung.

Stabilisierung der vier Saulen

Die erste nationale Drogenkonferenz
ging 1991 in einem drogenpolitisch
heissen Klima tiber die Biithne. Die
Offentlichkeit war mit den desolaten
Bildern des Ziircher Platzspitzes kon-
frontiert und erwartete von der Poli-
tik rasche Losungen. Unter diesem
Druck gelang mit dem breiten Konsens
zur Vier-Saulen-Politik ein grosser und
international beachteter Wurf, welcher
zu einer Beruhigung der Situation und
zu einer Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der suchtbetroffenen Men-
schen fiihrte. Erfolge im Sozialbreich
sind aber insofern problematisch, als
sie von aussen als «no news» wahrge-
nommen werden und die offentliche
Aufmerksamkeit nicht mehr zu mo-
bilisieren vermogen. Es wire bedau-
ernswert, wenn gerade der Erfolg der
schweizerischen Drogenpolitik dazu
verleiten wiirde, die Chance zu einer
nachhaltigen Stabilisierung jeder der
vier Sdulen zu verpassen. Fur den sta-

tiondren Suchtbereich stehen dabei aus

interkantonaler Sicht vor allem folgen-

de Massnahmen im Vordergrund:

e Integration der stationdren Sucht-
therapieeinrichtungen in die IVSE
(Beitritt der Kantone zur «Liste C»);

e Umsetzung von regionalen Finanzie-
rungsmodellen, welche die bisher
geleistete Aufbauarbeiten weiter-
fithren (insbesondere beziiglich Lei-
stungsbeschreibungen und Triage),
und Aufbau der Koordination zwi-
schen den Regionen;

e Verankerung der Qualitdtsentwick-
lung in der IVSE gemaiss des schon
vorliegenden QuaTheDA-Modells.

Die SODK engagiert sich in diesem

Sinne. Die Kantone sind aber auch

weiterhin auf die gute Zusammenar-

beit mit dem Bund angewiesen und auf
seine tatkriftige Unterstiitzung vor al-
lem in den Bereichen Koordination
und Pravention. | |

Fussnoten

T Aufgrund der neuen IV-Regelung und Praxis kann
heute kaum damit gerechnet werden, dass die
stationaren Suchttherapieeinrichtungen durch das
im Entstehen begriffene Rahmengesetz tiber die
Institutionen fiir die soziale Eingliederung (ISEG)
geregelt werden kénnen, da dieses nur Institu-
tionen mit einer Belegung von Uber 50% [V-Be-
ziigerinnen betrifft.

2 Dies gilt mit oder ohne NFA. Einzig kénnte mit
der NFA die IVSE einen gesamtschweizerisch ver-
bindlicheren Charakter annehmen, da sie vorsieht,
dass der Bund eine Vereinbarung unter bestimm-
ten Voraussetzungen als allgemein gliltig erkla-
ren kann (also auch fir diejenigen Kantone, wel-
che sie nicht unterzeichnet haben).




	Optimierung der institutionellen Versorgung im Suchtbereich über die interkantonale Zusammenarbeit

